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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Sommersession 2022 beriet der Nationalrat als Zweitrat über die Weiterführung
der internationalen Währungshilfe. Die APK-NR hatte diese ihrem Rat im Vorfeld der
Session einstimmig zur Annahme beantragt. Kommissionssprecherin Christine Bulliard-
Marbach (mitte, FR) erklärte ihren Ratskolleginnen und -kollegen, dass die vorliegende
Botschaft einen Verpflichtungskredit über CHF 10 Mrd. beinhalte, der vom Bund
eingesetzt werden könne, um im Falle von Störungen des internationalen
Währungssystems einzugreifen und Hilfe zu leisten. Diese Hilfeleistungen in Form von
Darlehen, Garantien und A-fonds-perdu-Beiträgen können entweder über den IWF
oder direkt den betroffenen Staaten ausgezahlt werden. Der neue Verpflichtungskredit
gelte ab Mitte April 2023 während fünf Jahren bis 2028. Bulliard-Marbach erklärte, dass
die Risiken für Zahlungsausfälle beim IWF trotz der global gestiegenen
Staatsverschuldung und der neuen Krisenherde durch die Covid-19-Pandemie und in
der Ukraine sehr gering seien. Hingegen sprächen zwei Hauptgründe für die Fortsetzung
der bewährten Praxis: Erstens sei ein stabiles Finanzsystem im Interesse der Schweiz,
da Währungskrisen nicht nur den Finanzplatz, sondern auch die Exportwirtschaft
schädigen würden. Zweitens stärke die Partizipation an der internationalen
Währungshilfe die Schweizer Position innerhalb des IWF und in anderen internationalen
Gremien. 
Ihr Kommissionskollege Nicolas Walder (gp, GE) ergänzte, dass der Verpflichtungskredit
Teil der «dritten Säule» des IWF sei und damit eine freiwillige Ergänzung der ersten
beiden Säulen, die sich aus ordentlichen Beiträgen und Kreditvereinbarungen
zusammensetzten. Die dritte Säule bestehe aus bilateralen Krediten, die nur als
Notreserven im Falle grosser Krisen dienten. 
Finanzminister Maurer machte deutlich, dass es sich nicht um ein neues Geschäft im
eigentlichen Sinne handle, sondern bloss um eine Erneuerung des seit längerem
bestehenden Währungshilfebeschlusses, welcher 2023 auslaufe. 
Der Nationalrat beschloss ohne Gegenantrag auf das Geschäft einzutreten und nahm
die Ausgabe im Rahmen der Ausgabenbremse mit 172 zu 6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
an. In der Gesamtabstimmung nahm der Rat den Entwurf mit 161 zu 17 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ebenfalls deutlich an. Die Gegenstimmen stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2022
AMANDO AMMANN

Auch im Nationalrat war die Garantieverpflichtung für ein Darlehen an den neu
geschaffenen Treuhandfonds des IWF für Resilienz und Nachhaltigkeit unbestritten.
Die Vorlage wurde in der Wintersession 2023 seitens APK-NR von Nicolas Walder (gp,
GE) und Christine Badertscher (gp, BE) sowie von Finanzministerin Karin Keller-Sutter
vorgestellt. Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag beschlossen. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 177 zu 5 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Die wenigen Ablehnungen sowie die Enthaltung stammten von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 2
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BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2022, S. 1026 ff.; Medienmitteilung APK-NR vom 3.5.22
2) AB NR, 2023, S. 2315 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 1


